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BEGRÜNDUNG 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Übersichtslageplan 

Abbildung 1: Übersichtslageplan M 1:25.000 aus dem BayernAtlas vom 05.03.2022 
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1.2 Anlass und Ziel 

Die Gemeinde Laberweinting beabsichtigt am östlichen Ortsrand des Hauptortes die Aus-
weisung einer Fläche für den Gemeinbedarf für die Errichtung eines Kindergartens mit Kin-
derkrippe mit Freianlagen. Damit soll für den Gemeindebereich auf die hohe Nachfrage an 
Betreuungsplätzen für Kinder reagiert werden. 

Ziel des vorliegenden Deckblattes ist die bauleitplanerische Vorbereitung für die Umwand-
lung einer derzeit als Fußballplatz genutzten Fläche in eine Fläche für den Gemeinbedarf. 

 

1.3 Gewähltes Verfahren 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.10.2021 beschlossen, den vorliegenden Bau-
leitplan gemäß § 30 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans) im förmlichen Verfahren aufzustellen und somit die bauleitplanerische Vorberei-
tung für Baurecht an dieser Stelle der Gemeinde Laberweinting zu schaffen. 

Der Geltungsbereich umfasst einen Teilbereich der Flurnummer 358/1, Gmkg. Laberwein-
ting mit insgesamt ca. 2.280 m² Fläche. 

In der Regel läuft das förmliche Verfahren eines Bauleitplans nach einem standardisierten 
Schema mit einer Umweltprüfung ab, dabei sind die Belange, die für die Abwägung von 
Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 
1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.  

Zudem ist der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächennutzungs- mit Land-
schaftsplanes zu entwickeln, der die Nutzungen für die gesamte Gemeindefläche darstellt. 
In vorliegendem Fall stellt der Flächennutzungsplan den Geltungsbereich als öffentliche 
Grünfläche mit Zweckbindung Sportplatz dar.  
 

2. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP; Stand 01.01.2020) liegt die Ge-
meinde Laberweinting im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 „Donau-Wald“, 
östlich des Mittelzentrum Mallersdorf-Pfaffenberg. 

Laut der Karte „Raumstruktur“ des Regionalplanes Region „Donau-Wald (RP 12; Stand 
30.04.2016) liegt Laberweinting im ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem 
Maße gestärkt werden soll. 

Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen tragen in besonderer Weise zur 
Chancengerechtigkeit für die Menschen bei. Diese Einrichtungen und Angebote sind des-
halb für die Schaffung und den Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
erheblicher Bedeutung und flächendeckend in zumutbarer Erreichbarkeit vorzuhalten. 

Dadurch soll eine städtebaulich geordnete Weiterentwicklung des Ortes erreicht werden, 
wodurch auch die Funktion von Laberweinting als Wohnstandort gestärkt und einer 
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Abwanderung insbesondere junger Familien entgegengewirkt werden kann (demographi-
scher Wandel), da ein weiteres Angebot für eine Kinderbetreuung entsteht. 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s und der Regionalplanung eine 
nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles 
und bedarfsgerechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für einen Kindergarten mit Kin-
derkrippe. Es besteht eine Anbindung an die im Westen befindliche Grundschule. Zudem 
ist dadurch keine Zersiedelung der Landschaft gegeben.  

Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Erschließungsplanung in Form der 
Nutzung der bestehenden Erschließung auf Höhe der Grundschule. Lediglich interne Er-
schließungsverbindungen werden notwendig.  

Der Flächennutzungs- mit Landschaftsplan der Gemeinde Laberweinting stellt den Gel-
tungsbereich derzeit als öffentliche Grünfläche, hier als Sportplatz dar. Im vorliegenden Fall 
wird der FNP mit LP im Parallelverfahren mit angepasst. Im Parallelverfahren gemäß § 8 
(3) BauGB soll gleichzeitig zur Änderung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplanes mit 
vorliegendem Deckblatt Nr. 16 auch ein Bebauungs- mit Grünordnungsplan aufgestellt wer-
den. 

 Abbildung 2: Ausschnitt aus dem FNP mit LP der Gemeinde Laberweinting - ohne Maßstab 
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3. Gebietsbeschreibung und derzeitige Nutzung 

Das Planungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Laberweinting und stellt sich derzeit 
als Teilbereich des Sportplatzes dar. Im Westen schließt direkt die Grundschule an. Im Sü-
den liegt die Schulsportanlage mit Laufbahn, welche aktuell verkleinert und saniert wird. In 
diesem Zuge werden 43 weitere Stellplätze geschaffen. Nördlich und östlich schließen land-
wirtschaftliche Nutzflächen an. Der Geltungsbereich umfasst ca. 2.280 m².  

 
Abbildung 2: Luftbildausschnitt aus dem BayernAtlas vom 05.03.2022- ohne Maßstab 
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Das Planungsgebiet stellt sich als fast eben dar mit einer Höhe von ca. 371 m ü. NHN. 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in der näheren Umgebung befinden sich keine aus-
gewiesenen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Naturparke, geschützte Land-
schaftsbestandteile oder geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich 
keine amtlich ausgewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG 
geschützte Strukturen vorhanden.  

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie) sind aufgrund der angrenzenden vorhandenen Bebauung und des Sportplatzes 
mit gewissen Lärmemissionen keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG zu erwarten.  

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde auf der Fläche nicht bekannt. 

Gemäß Bayerischem Denkmal Atlas befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches keine 
Bodendenkmäler. In der Umgebung sind einige wenige Bodendenkmäler vorhanden.  

Der ungestörte Erhalt von Denkmälern hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege Priorität. Bodeneingriffe sind daher auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß 
zu beschränken.  

Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 
2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und daher unbedingt mit der 
Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzustimmen.  

Bei Überplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von Denkmalflächen eine 
Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen. Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des 
Bayer. Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.  

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem Informationsdienst Überschwemmungsgefähr-
dete Gebiete (IÜG) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt außerhalb von festgesetzten 
Hochwassergefahrenflächen, Überschwemmungsgebieten. Allerdings verläuft fast vollstän-
dig über den Geltungsbereich ein sog. „wassersensibler Bereich“. 

„Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und werden anhand der Auen 
und Niedermoore Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abgegrenzt. Sie kennzeichnen den 
natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspü-
lungen kommen kann. Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch: über die Ufer 
tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder 
zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder 
für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen 
nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen kön-
nen je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis 
abdecken. An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete oder 
Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann die Darstellung der wassersensiblen Bereiche 
Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände geben und so-
mit zu Abschätzung der Hochwassergefahr herangezogen werden. Die wassersensiblen 
Bereiche werden auf der Grundlage der Übersichtsbodenkarte im Maßstab 1 : 25 000 erar-
beitet.“1 

 
1 Infobox „wassersensible Bereiche“, BayernAtlas, letzter Zugriff: 07.12.2021 
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Im Zuge des weiteren Verfahrens wurde eine Hochwasserberechnung durch das Ingenieur-
büro Dr. Ammer, Straubing durchgeführt mit dem Ergebnis, dass das Vorhaben keinen Ein-
fluss auf den Hochwasserabfluss im Haadersbach hat. Das Vorhaben liegt ausreichend 
hoch über dem Wasserspiegel im Haadersbach sowohl bei einem HQ 100 als auch bei 
einem HQ extrem. Auf die Berechnung und das Gutachten, welches als Anlage 1 dem Be-
bauungs- mit Grünodnungsplan „Kindergarten / Kinderkrippe“ Laberweining beiliegt, wird 
vollumfänglich verwiesen. 

 

4. Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Die Straßenanbindung erfolgt ausgehend von der bestehenden Erschließung im Westen im 
Bereich der Grundschule. Es werden lediglich interne Erschließungsverbindungen notwen-
dig. Die vorhanden Stellplätze bleiben erhalten und können für den Kindergarten mitbenutzt 
werden. 

Die Trinkwasserversorgung soll durch Anschluss an die Wasserversorgung des Zweckver-
bandes Mallersdorf erfolgen.  

Die Löschwasserversorgung kann mittels Erweiterungen der vorhandenen Einrichtungen 
gesichert werden. Der nächstgelegene Hydrant (UH-235) befindet sich an der Haaderer 
Straße auf Höhe der Fl. Nr. 69 bzw. 70, Gmkg. Laberweinting. Lt. Rohrnetzberechnung 
beträgt die Entnahmemenge 13,33 l/s bei einem Druck von 1,5 bar. 

Die Abwasserentsorgung ist über die Erweiterung des vorhandenen Kanalnetzes zur Klär-
anlage geplant.  

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dach- und versiegelten Flächen ist zunächst 
auf dem Baugrundstück bestmöglich zurückzuhalten und zu versickern.  

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für an-
liegende Grundstücke verändert werden. Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und 
Schichtwasseraustritten sowie mit wild abfließendem Oberflächenwasser aufgrund des 
darüber liegenden oberirdischen Einzugsgebietes gerechnet werden. 

Die einschlägigen Vorschriften für die Niederschlagswasserversickerung sind hierbei zu 
beachten. 

Die Stromversorgung ist durch Anschluss an das Versorgungsnetz der Bayernwerk AG ge-
plant. Die genaue Lage der erforderlichen Niederspannungskabel wird im Zuge der Er-
schließungsplanung mit der Bayernwerk AG abgestimmt. 

Ein Anschluss der Parzellen mit Breitband/Glasfaser über die Deutsche Telekom AG wird an-
gestrebt.  

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und 
Land (ZAW). Die entsorgungstechnischen Vorgaben des Zweckverbandes sind von den je-
weiligen Bauherren zu beachten. 
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5. Hinweise  

 

5.1 Wasserwirtschaftliche Belange 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasserhaushaltes 
ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versickerungsfähigkeit 
von Flächen zu erhalten. Es sollte deshalb das anfallende Niederschlagswasser, nicht ge-
sammelt, sondern über Grünflächen oder Mulden ortsnah breitflächig versickert werden (gem. 
§ 55 Abs. 2 WHG). 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggfs. vorher erforderliche Pufferung 
sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 
01.01.2000, geändert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln zum schadlosen Ein-
leiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 
17.12.2008 oder in Oberflächengewässer (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten. Ggfs. 
ist ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich. 

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild abflie-
ßendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Einzugsgebie-
tes gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 
WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden. 

Wird eine Gesamtdachfläche von 50 m² mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung überschritten, 
sind ggf. zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Bei beschichteten Metalldächern 
ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätskate-
gorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) nach DIN EN ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende 
Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materials ist dann vorzulegen. 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umggangen 
werden. Dazu wird empfohlen, Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung 
vorgesehen sind, nicht zu befahren. Mutterboden, der bei Errichtung und Änderung bauli-
cher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. 

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich gene-
rell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen 
Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist das Landratsamt 
Straubing-Bogen oder das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu informieren. 

Hinsichtlich etwaig vorh. Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht gemäß 
BauGB sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Abgleich mit dem Alt-
lastenkataster des Landkreises empfohlen. 

Für Gründungen von Gebäuden oder sonstigen Bauteilen, welche in das Grundwasser rei-
chen ist ein Wasserrechtsverfahren erforderlich. Die Grundwasserstände dürfen nicht zum 
Nachteil Dritter beeinflusst werden. Entsprechende Antragsunterlagen sind beim Landrats-
amt Straubing-Bogen einzureichen. 

Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten 
sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht ab-
zusprechen. 

Niederschlagswasserbehandlung 
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1. Dach- und Oberflächenwasser, sowie das Niederschlagswasser aus allen Bö-
schungen, ist getrennt vom Schmutzwasser zu sammeln. 

2. Sofern sie nicht als Brauchwasser verwendet werden, sind sie soweit wie möglich 
auf dem eigenen Grundstück zu versickern.  

3. Nach Pufferung in Mulden kann eine Versickerung erfolgen  

4. Vor dem Versickern im Boden oder dem Einleiten in den Kanal muss das Wasser 
gem. ATV-DVWK-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
behandelt werden, um Verschmutzungen des Grundwassers zu vermeiden. 

Betriebe, die mit wassergefährdenden Stoffen Umgang haben, müssen dies unter Beigabe 
von Plänen anzeigen. Die Oberflächenwässer von Betrieben, die mit wassergefährdenden 
Stoffen im Produktions-, Lager- oder Umschlagbereich in Verbindung kommen können, sind 
gemäß der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. 

 

5.2 Landwirtschaftliche Belange 

Die an die Gemeinbedarfsfläche angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden wei-
terhin landwirtschaftlich genutzt. Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken und landwirtschaftlichen Betriebsstätten ausgehenden Immissionen, insbe-
sondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, auch über das übliche Maß hinausge-
hend, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach 
Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vorgenommen wer-
den, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt. 

Es muss sichergestellt sein, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in ihrem 
Bestand und in ihrer weiteren betrieblichen Entwicklung durch die Ausweisung von Bauflä-
chen nicht behindert werden. 

Die gesetzlichen Grenzabstände mit Bepflanzungen entlang angrenzender landwirtschaftli-
cher Grundstücke gemäß Art. 48 AGBGB sind einzuhalten. 

 

5.3 Belange des Bodenschutzes 

Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden und 
vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und Einbrin-
gen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-rechtlichen 
Vorgaben des Bodenschutzrechts, § 12 BBodSchV, einzuhalten. Insbesondere hat der 
Aushub dabei zum Unterboden am Einbauort eine identische Beschaffenheit in Bezug auf 
die Schadstoffgehalte und die physikalischen Eigenschaften aufzuweisen.  

Ferner ist in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu 
gewährleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei einer Aufbringung auf landwirt-
schaftlich genutzten Böden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder sonstigen schützenswer-
ten Fläche i.d.R. nicht gegeben.  

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle oder Altlastenverdachtsflächen zu Tage tre-
ten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt unverzüglich zu infor-
mieren. 
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6. Beteiligte Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 BauGB 

1. Regierung von Niederbayern, Höhere Landesplanungsbehörde, Landshut 

2. Landratsamt Straubing-Bogen, (6-fach: Untere Bauaufsichtsbehörde, Untere Immissi-
onsschutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Kreisstraßenbaubehörde, Gesund-
heitsbehörde, Kreisarchäologie) 

3. Regionaler Planungsverband Region Donau-Wald am Landratsamt Straubing-Bogen 

4. Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 

5. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Straubing 

6. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Straubing 

7. Bayerischer Bauernverband, Straubing 

8. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G23 – Bauleitplanung, Postfach 
10 02 03, 80076 München 

9. Bund Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Straubing 

10. Kreisbrandrat Albert Uttendorfer 

11. Bayernwerk Netz GmbH 

12. Energie Südbayern GmbH, Dingolfing 

13. Wasserzweckverband Straubing-Land 

14. Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land 

15. Deutsche Telekom Technik GmbH, Regensburg 

16. Benachbarte Gemeinden: Aufhausen, Bayerbach bei Ergolding, Geiselhöring Mallers-
dorf-Pfaffenberg, Mengkofen und Pfakofen 
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UMWELTBERICHT 

 

1. Allgemeines 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes erfor-
derlich. Er beschreibt und bewertet voraussichtliche, erhebliche Auswirkungen auf unter-
schiedliche Umweltbelange in Zusammenhang mit dem beabsichtigten Vorhaben.  

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als gesonder-
ter Teil beizufügen. 

Auf Grundlage des § 2 Abs. 4, Satz 5 BauGB (Abschichtungsprinzip) kann die Umweltprü-
fung mit vorliegender 16. Änderung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplanes auf die 
Untersuchung zusätzlicher oder anderer erheblicher Umwelteinwirkungen beschränkt wer-
den, die nicht bereits Bestandteil der Umweltprüfung auf Ebene des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplanes „Kindergarten / Kinderkrippe“ Laberweinting sind. 

 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Das vorliegende Deckblatt Nr. 16 zum Flächennutzungs mit Landschaftsplan der Gemeinde 
Laberweinting hat die Umwandlung einer „öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung 
Sportplatz“ in eine Fläche für den Gemeinbedarf „Kindergarten / Kinderkrippe“ zum Inhalt.  

Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen tragen in besonderer Weise zur 
Chancengerechtigkeit für die Menschen bei. Diese Einrichtungen und Angebote sind des-
halb für die Schaffung und den Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
erheblicher Bedeutung und flächendeckend in zumutbarer Erreichbarkeit vorzuhalten. 

Dadurch soll eine städtebaulich geordnete Weiterentwicklung des Ortes erreicht werden, 
wodurch auch die Funktion von Laberweinting als Wohnstandort gestärkt und einer Abwan-
derung insbesondere junger Familien entgegengewirkt werden kann (demographischer 
Wandel), da ein weiteres Angebot für eine Kinderbetreuung entsteht. 

Der parallel aufgestellte Bebauungsplan regelt Art und Maß der zulässigen baulichen Nut-
zung und weist zugleich die Lage und den Umfang der benötigten Ausgleichsflächen, sowie 
der für eine landschaftliche Einbindung erforderlichen Maßnahmen aus. 

 Lage und Ausdehnung  

Das Planungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Laberweinting und stellt sich derzeit 
als Teilbereich des Sportplatzes dar. Im Westen schließt direkt die Grundschule an. Im Sü-
den liegt die Schulsportanlage mit Laufbahn, welche aktuell verkleinert und saniert wird. In 
diesem Zuge werden 43 weitere Stellplätze geschaffen. Nördlich und östlich schließen land-
wirtschaftliche Nutzflächen an.  

Der Geltungsbereich umfasst einen Teilbereich der Flurnummer 358/1, Gmkg. Laberwein-
ting mit insgesamt ca. 2.280 m² Fläche. 
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1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Stand 01.01.2020 

Die Gemeinde Laberweinting liegt im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 „Do-
nau-Wald“. 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bay-
erns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen: 

(Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. 
Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirkli-
chung dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden. 

 

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 
nachhaltig zu gestalten. 

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist 
den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche 
und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeid-
bare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

 

1.2 Demografischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen 

(G) Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene Be-
völkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden. 

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beach-
ten. 

1.2.2 Abwanderung vermindern 
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(G) Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, die 
besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglichketen  

 zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplät-
zen, 

 zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge,-zur Be-
wahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Lebensumfelds insbe-
sondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten sowie für Familien 
und ältere Menschen genutzt werden. 

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 

(G) Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungs-
entwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 

 

1.3 Klimawandel 

1.3.1 Klimaschutz 

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-
dere durch 

 die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklung, 

 die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

 den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendi-
oxid und andere Treibhausgase. 

 

1.3.2 Anpassung an den Klimawandel  

(G) Die räumlichen Auswirkungen von klimabedingten Naturgefahren sollen bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden. 

(G) In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante Frei-
flächen von Bebauung freigehalten werden 

 

3 Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung un-
ter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen 
ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
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(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorh. Potentiale der Innenentwicklung möglichst 
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der Innenentwicklung 
nicht zur Verfügung stehen. 

3.3  Vermeidung von Zersiedelung 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen.  

 

8  Soziale und kulturelle Infrastruktur 

8.1  Soziales 

(Z)  Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen flä-
chendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

(Z)  Entsprechend der demographischen Entwicklung und zur Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
ist auf altersgerechte und inklusive Einrichtungen und Dienste in ausreichender Zahl 
und Qualität zu achten. 

(G)  Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendeckenden Versor-
gung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen und Diensten der Daseinsvorsorge 
beitragen. 

8.3  Bildung 

8.3.1 Schulen und außerschulische Bildungsangebote 

(Z)  Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teilräu-
men flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

(G)  Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendeckenden Versor-
gung der Bevölkerung mit Schulen und außerschulischen Bildungsangeboten beitra-
gen. 

 

Berücksichtigung: 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s eine nachhaltige Sicherung und 
Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles und bedarfsgerechtes Be-
reitstellen einer Entwicklungsfläche für ein zusätzliches Angebot für Kinderbetreuung.  

Es besteht eine Anbindung an bestehende Bebauung und an eine öffentliche Grünfläche 
(Sportanlage) als geeignete Siedlungseinheit (städtebaulich angebundene Lage). Es erfolgt 
eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Erschließungsplanung  

Eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung kann gesichert werden.  
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 Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) Stand 13. April 2019 

Laut der Karte „Raumstruktur“ des Regionalplanes Region „Donau-Wald liegt Laberweinting 
im ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. 

 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

A I - Leitbild  

1 

(Z) Die Region soll zur Sicherung der Lebens- und Arbeitsbedingungen künftiger Ge-
nerationen nachhaltig entwickelt werden. In ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräu-
men soll sie so entwickelt und gestärkt werden, dass die sich aus der Lage inmitten 
Europas und an der Nahtstelle zur Tschechischen Republik und zum Donauraum 
ergebenden Herausforderungen bewältigt und gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen in allen Regionsteilen geschaffen werden.  

2 

(G) Eine räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Region und ihren Teil-
räumen ist anzustreben. 

A II – Raumstruktur 

1 Ökonomische Erfordernisse 

1.2 

(G) Es ist anzustreben, die Stadt- und Umlandbereiche Deggendorf/Plattling, Passau 
und Straubing als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte der ländli-
chen Region zu entwickeln.  

 Dabei ist eine ausgewogene Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung zwischen den 
Kernstädten und den Umlandgemeinden und die Berücksichtigung der jeweiligen 
räumlichen Beziehungen von besonderer Bedeutung.  

 

B II – Siedlungswesen 

1 Siedlungsentwicklung 

1.1  

(G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht erfol-
gen.  

1.2   

G Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sollen erhalten und be-
hutsam weiterentwickelt werden. 

1.3  

G Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in die 
Landschaft eingebunden werden. Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Sied-
lungsränder sollen erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung und 
Freiraum angestrebt werden. 
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2  Siedlungsgliederung 

2.1   

(G)  Die innerörtlichen Grünsysteme sollen erhalten, wenn notwendig erweitert und mit 
den siedlungsnahen Freiräumen im Umland verknüpft werden 

 

Berücksichtigung: 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans eine nachhaltige Siche-
rung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles und bedarfsge-
rechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für ein zusätzliches Angebot für Kinderbe-
treuung.  

Es besteht eine Anbindung an bestehende Bebauung als geeignete Siedlungseinheit (städ-
tebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Er-
schließungsplanung. 

Eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung kann gesichert werden.  

Für eine Ein- und Durchgrünung werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen.  

 

 Flächennutzungs- mit Landschaftsplan 

Der Flächennutzungs- mit Landschaftsplan der Gemeinde Laberweinting stellt den Gel-
tungsbereich derzeit als öffentliche Grünfläche, hier als Sportplatz dar.   

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem FNP mit LP der Gemeinde Laberweinting - ohne Maßstab 
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Berücksichtigung: 

Im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB soll mit Deckblatt Nr. 16 ein Bebauungs- mit 
Grünordnungsplan aufgestellt werden.  

 

 Überschwemmungsgefährdung 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem Informationsdienst Überschwemmungsgefähr-
dete Gebiete (IÜG) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt außerhalb von festgesetzten 
Hochwassergefahrenflächen, Überschwemmungsgebieten. Allerdings verläuft bis auf einen 
kleinen Teilbereich im Südwesten ein sog. „wassersensibler Bereich“. 

„Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und werden anhand der Auen 
und Niedermoore Moore, Auen, Gleye und Kolluvien abgegrenzt. Sie kennzeichnen den 
natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspü-
lungen kommen kann. Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch: über die Ufer 
tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder 
zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder 
für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen 
nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen kön-
nen je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis 
abdecken. An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete oder 
Hochwassergefahrenflächen vorliegen kann die Darstellung der wassersensiblen Bereiche 
Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände geben und so-
mit zu Abschätzung der Hochwassergefahr herangezogen werden. Die wassersensiblen 
Bereiche werden auf der Grundlage der Übersichtsbodenkarte im Maßstab 1 : 25 000 erar-
beitet.“2 

Aufgrund der Lage innerhalb eines wassersensiblen Bereiches wurden vom Ingenieurbüro 
Dr. Ammer, Straubing detailliertere Berechnungen hinsichtlich der Überschwemmungsge-
fährdung / Hochwassergefährdung durchgeführt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass das 
geplante Gebiet bei weder einem HQ 100 noch bei HQ extrem überflutet wird, da das 
Schulgelände um mehr als 1 m höher liegt (es wurde vermutlich aufgefüllt).  

Der Geltungsbereich der Planung wurde ursprünglich bis an die östliche Grundstücks-
grenze zum Haadersbach mit einem 5,0 m breiten Pufferstreifen gelegt. Aus gewässer-
ökologischen Gesichtspunkten sowie im Hinblick auf die Gewässerunterhaltung wird der 
Geltungsbereich um die bereits berücksichtigten 5,0 m weiter nach Westen verschoben. 

Vorgaben für die vorliegende Planungen ergeben sich hieraus nicht.  

 

 Denkmalschutzrecht 

Bodendenkmäler 

Der ungestörte Erhalt eventueller Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege Priorität. Bodeneingriffe sollten auf das unabwendbare Maß beschränkt 
bleiben. Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 
Abs. 2 u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und daher mit der 
Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzustimmen. Bei 

 
2 Infobox „wassersensible Bereiche“, BayernAtlas, letzter Zugriff: 07.12.2021 
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Überplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von Denkmalflächen eine Er-
laubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen, archäologische Voruntersu-
chungen sind dann bauvorgreifend in jedem Fall notwendig. Das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen for-
mulieren.  

Bau- und Kunstdenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der näheren 
Umgebung keine bekannten Baudenkmäler/Ensembles gemäß Art. 1 Abs. 2 und 3 
DSchG.  

Berücksichtigung: 

Der ungestörte Erhalt evtl. Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege Priorität. 

Bodeneingriffe sind daher auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 
2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und daher unbedingt mit der 
Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzustimmen.  

Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen. 

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf 
Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 Abs. 
1 Satz 2 DSchG).  

 

 Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in der näheren Umgebung befinden sich keine aus-
gewiesenen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestand-
teile oder geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich keine amtlich aus-
gewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG geschützte Struk-
turen vorhanden.  

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie) sind aufgrund der angrenzenden vorhandenen Bebauung und des Sportplatzes 
mit gewissen Lärmemissionen keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG zu erwarten.  

Berücksichtigung: 

Grünordnerische Festsetzungen zur konkreten Umsetzung von Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sowie zu erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden 
gem. Art. 4 BayNatSchG im Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan getroffen.  

 

 Wasserschutz /-recht 

Eine wasserrechtliche Gestattung ist ggfs. für eine Einleitung von Niederschlagswasser in 
den Haadersbach erforderlich. 
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Für die geplante Regenwasserversickerung sind die einschlägigen Vorschriften zu beach-
ten. 

 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umwelt-
auswirkungen 
 

2.1 Natürliche Grundlagen 

Das Untersuchungsgebiet wird dem Naturraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-
Schotterplatten“ (D65), und hier der Untereinheit „Donau-Isar-Hügelland“ (062-A) zugerech-
net.  

Zwischen dem Dungau im Norden und dem Unteren Isartal reicht von Südwesten das Do-
nau-Isar Hügelland in den Bereich des Landkreises Straubing-Bogen. Mit einer Ausdeh-
nung von 387,9 qkm nimmt es ca. ein Drittel (32,3 %) der Landkreisfläche ein. Es umfasst 
die naturräumlichen Einheiten „Hügelland von Aiterach und Kleiner Laaber“ (062-A) sowie 
„Tal der Großen Laaber“ (062-B) der ABSP-Erstbearbeitung. In den angrenzenden Land-
kreisen Regensburg, Landshut und Dingolfing-Landau setzt es sich unter derselben Be-
zeichnung fort.  

Der Naturraum wird durch die tertiären Ablagerungsmassen der Alpen aufgebaut. Es han-
delt sich um Kiese, Sande, Tone und Mergel der oberen Süßwassermolasse. Stellenweise 
sind in die Molasseschicht sogenannte „Süßwasserkalke“ eingeschlossen, die an steileren 
Hängen zu Tage treten können und kalkreiche Sonderstandorte im großenteils basenarmen 
Hügelland bilden. Mit der Hebung des Alpenvorlandes setzte die Zertalung des Naturrau-
mes ein, wodurch eine durch zahlreiche Täler in viele Hügel und Rücken gegliederte Land-
schaft entstanden ist. Vielfach sind die tertiären Ablagerungen im Landkreis von Lösslehm- 
und Lössschichten überlagert, woraus sich tiefgründige Braunerden mittlerer bis hoher Sät-
tigung gebildet haben (in Verebnungen und Senken aufgrund des tonigen Untergrundes 
unter Staunässeeinfluss pseudovergleyt). Diese Böden stellen beste Ackerstandorte dar, 
so dass der Naturraum zusammen mit dem angrenzenden Dungau zu den am intensivsten 
landwirtschaftlich genutzten Räumen in Bayern zählt, in welchem die Ackernutzung bei wei-
tem überwiegt. Auch das bedingt ackerfähige Grünland dürfte heute weitgehend als Acker 
genutzt werden (z. B. im Einzugsgebiet des Reißinger Baches). Wiesen sind allenfalls noch 
in den Bach- und Flussauen zu finden, wo grundwasserbeeinflusste Gleyböden und örtlich 
auch Niedermoorbildungen auftreten. Durch Entwässerung wurden auch die fruchtbaren 
Böden der Aue großenteils in Ackernutzung überführt. Mittlerweile sind durch den kon-
zentrierten Einsatz von Naturschutz- und Agrarumweltmaßnahmen schwerpunktmäßig im 
Tal der Kleinen Laaber wieder zusammenhängende Wiesenauen im Entstehen, in kleine-
rem Umfang auch in der Aiterachaue. Auf den Höhen und an den steileren Hängen, wo die 
Löss- bzw. Lösslehmüberdeckung fehlt, treten teils podsolige mittel- bis tiefgründige Braun-
erden geringer Sättigung auf. Hier finden sich ertragsschwächere Äcker bzw. überwiegend 
Wald.Die Waldbestände sind klein und liegen zerstreut auf den Höhenrücken des Hügel-
landes. Siedlungen entwickelten sich schwerpunktmäßig entlang der Fluss- und Bachtäler, 
z. B. entlang von Kleiner Laaber (hier befinden sich die größten Ortschaften) und Aiterach, 
aber auch an den kleineren Gewässern. Auffällig ist die Einzelgehöft-Struktur der Ge-Do-
nau-Isar-Hügelland Straubing-Bogen Gemeinde Schwimmbach, die sich v. a. im benach-
barten Landkreis Dingolfing-Landau wiederfindet.  
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Das Klima ist trocken bis mäßig feucht. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 7,50 
C, die Niederschlagsmenge erreicht 700 mm durchschnittliche Regenmenge pro m2 und 
Jahr. Die Zahl der Frosttage ist geringer als im nördlich anschließenden Dungaubecken und 
im Unteren Isartal.  

Aufgrund der intensiven Nutzung mit hohem Ackeranteil und großräumigem Nutzungsmus-
tern ist das Donau-Isar-Hügelland großräumig an naturnahen und artenreichen Lebensräu-
men verarmt. Der Anteil kartierter Biotope an der Gesamtfläche liegt mit 0,9 % weit unter 
dem Landesdurchschnitt und damit auch unterhalb dem für eine Mindestausstattung mit 
artenreichen Lebensräumen erforderlichen Wert. Auch im Vergleich mit den anderen Na-
turräumen im Landkreis ist eine deutlich unterdurchschnittliche Ausstattung festzustellen, 
da bei fast allen Biotoptypen der Anteil an deren Gesamtfläche im Landkreis weit unter dem 
entsprechend der Naturraumgröße zu erwartenden Wert von ca. 32 % der kartierten Flä-
chen liegt. Die meist nur kleinflächig anzutreffenden Biotope konzentrieren sich auf die 
Bachtäler (v. a. Gehölz- und Hochstaudensäume) sowie auf steiler geneigte Hänge entlang 
der kleineren und größeren Täler (Hecken, Ranken, Abbaustellen). Überwiegend handelt 
es sich um Gehölzbiotope. Dennoch sind nicht einmal für diese Lebensraumgruppe die Bi-
otopgröße und Verbundlage als günstig zu beurteilen. Die noch vorhandene Artenvielfalt im 
Naturraum ist daher nicht gesichert, zumal die gefährdeten Arten i. d. R. in nur kleinen Po-
pulationen vorkommen. Das größte Biotopvernetzungspotenzial besitzen die Talzüge der 
Kleinen Laaber und der Aiterach, die somit die Hauptlinien des zu schaffenden Biotopver-
bundes bilden.  

Die Potenziell natürliche Vegetation, also die Vegetation, die sich nach Aufhören der 
menschlichen Nutzung langfristig einstellen würde, ist gemäß FIS-NATUR der Zittergrass-
eggen-Stieleichen-Hainbuchenwald mit bachbegleitendem Hainmieren-Schwarzerlen-Au-
enwald.  

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde nicht bekannt.  

 

2.2 Artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung 

Auf Grund der ausschließlichen Nutzung als Sportplatz auf der zu bebauenden Fläche so-
wie der direkt angrenzenden Bebauung ist eine nennenswerte Lebensraumfunktion für 
Tierarten nicht gegeben. Lediglich in den bestehenden Gehölzen im Osten entlang des 
Haaderbachs könnten Lebensräume vorhanden sein. Diese werden jedoch zum Erhalt 
festgesetzt.  

Die Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Vorprüfung ist deshalb nicht erfor-
derlich.  

Bei dem geplanten Vorhaben kann davon ausgegangen werden, dass artenschutzrechtli-
che Belange durch die geplante Bebauungsplanung nicht berührt werden und dass für 
eine Reihe europarechtlich geschützter Arten eine potentielle Betroffenheit von Verbotstat-
beständen des § 44 BNatSchG nicht gegeben ist, da keine Biotope dieser Arten im Wirk-
bereich / Vorhabensgebiet beeinträchtigt werden.  

Die Zulässigkeit des Vorhabens ist somit aus artenschutzrechtlicher Sicht gegeben.  
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2.3 Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie auf deren Wir-
kungsgefüge 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Baubedingt werden die Flächen im überbaubaren Bereich verändert, der Oberboden wird 
hier großflächig abgetragen und andernorts wieder aufgetragen. Durch die Baumaßnahmen 
werden Erdbewegungen unvermeidbar, wodurch die Bodenstruktur größtenteils dauerhaft 
verändert wird.  

Nach erfolgter Modellierung wird der Oberboden weitgehend wieder angedeckt. Somit wird 
zu mindest teilweise der Eingriff minimiert. Zu einem Großteil werden im Bereich der Bau-
fenster und den öffentlichen Erschließungsstraßen die Flächen versiegelt.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Durch die Bodenversiegelung wird das bestehende Rückhaltevolumen des belebten Bo-
dens vermindert und die Grundwasserneubildung beeinträchtigt. Auswirkungen auf den 
Hochwasserabfluss des Haadersbach ergeben sich nicht. 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

Von der Bebauung sind voraussichtlich keine klimatisch relevanten Emissionen ausgehend. 
Ein spürbarer Eingriff in das Windgeschehen oder den Kaltluftabfluss des Gebietes ist nicht 
zu erwarten.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume 

Die bestehenden als Sportplatz genutzten Flächen haben nur eine geringe Qualität als 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Durch die Planung wird in diesen qualitativ geringen 
Lebensbereich eingegriffen bzw. werden diese Flächen zerstört. Die im Bereich des 
Haaderbachs vorhandenen Grünstrukturen werden erhalten, somit gehen hier auch 
keine Lebensräume für Tiere verloren. Faunistisch bedeutsame Arten oder Habitate sind 
in dem Gebiet nicht zu erwarten.  

Baubedingt wird ein Teil der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes verändert sowie versiegelt. Durch die Anlage von Gartenflächen mit Gehölzpflan-
zungen für den neuen Kindergarten und die Kinderkrippe werden Teilflächen im Ver-
gleich zur vorhandenen als Sportplatz Fläche für das Schutzgut Arten und Lebensräume 
aufgewertet. 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Während der Bauphase ist mit optischen Störungen durch den Baubetrieb zu rechnen. Die 
bestehende Bebauung im Westen stellt bereits eine Beeinträchtigung und damit Vorbelas-
tung des Landschaftsbildes dar. Durch die neue, zusätzliche Bebauung/Versiegelung wird 
das Landschaftsbild weiter verändert. Die Auswirkungen werden durch eine Eingrünung und 
Durchgrünung minimiert.  
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Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Während der Bauphase ist nur kurzzeitig mit optischen Störungen durch den Baubetrieb 
zurechnen. Die neue Bebauung schließt unmittelbar an bestehende Bebauung an so dass 
die ausgehenden dauerhaften Veränderungen keine wesentliche Steigerung oder Änderung 
zu den bereits bestehenden Störungen darstellen.  

Mit der Bauphase wird es im Zuge der Errichtung der Gebäude und der Erschließungsar-
beiten vorübergehend zu baubedingter Lärmentwicklung kommen.  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten, ggf. Meldung zutage kommender Bodenfunde 

 

Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bewegen sich in einem 
normalen, üblicherweise anzutreffenden Rahmen. Sie wurden in den Betrachtungen zu 
den einzelnen Schutzgütern mitberücksichtigt. Erhebliche Auswirkungen auf die Wech-
selwirkungen sind nicht bekannt bzw. zu erwarten. 

Zusammenfassende Bewertung des Bestandes: 

Schutzgut Auswirkungen 

Boden  geringe Beeinträchtigung 

Wasser  mittlere Beeinträchtigung 

Klima / Luft  geringe Beeinträchtigung 

Arten und Lebensräume  geringe Beeinträchtigung  

Landschaft  gering Beeinträchtigung  

Mensch (Erholung)  geringe Beeinträchtigung  

Mensch (Lärm)  geringe Beeinträchtigung 

Kultur- u. Sachgüter (Bodendenk-
mäler) 

keine Beeinträchtigung 

Gesamtbewertung 
Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaus-
halt, Landschaftsbild und die Schutzgüter 
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2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 Bei Durchführung der Planung 

Der Bau von Erschließungseinrichtungen wie Kanal, Wasser, Strom, etc. und die Errichtung 
von Gebäuden bringt vorübergehend Lärm- und Abgasemissionen der entsprechenden 
Baumaschinen mit sich. 

Teile des Grundstückes werden zukünftig bis max. GRZ 0,4 überbaut und somit versiegelt, 
andere Teile werden im Vergleich zur überwiegenden Nutzung als Sportplatz durch Pflanz-
maßnahmen ökologisch aufgewertet und können sich als neuer Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen entwickeln.  

Die geplante Bebauung und die damit einhergehende Flächenversiegelung erfordert eine 
ordnungsgemäße Entwässerung. Sämtliches Niederschlagswasser soll auf der kompletten 
Fläche direkt über die Beläge bzw. unterirdische Rigolen oder Mulden und somit dem Was-
serhaushalt wieder zugeführt werden. 

Verbleibende Beeinträchtigungen werden mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bau-
gebietes kompensiert. 

Mit der Umsetzung der Planung erfolgen eine städtebaulich und landschaftsplanerisch ver-
tretbare Weiterentwicklung und ein städtebaulicher Abschluss an dieser Stelle. 

 

 Bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung würden die Flächen weiter als Sportplatz 
/ Rasenspielfeld genutzt werden können. Es wäre keine Überbauung und Flächenversie-
gelung zu erwarten. Die vorhandene Bodenstruktur und die Bodenfunktionen können er-
halten werden, ebenso kann das Oberflächenwasser ungehindert versickern. Im Hinblick 
auf das Schutzgut Luft wird es zu keiner kleinklimatischen Erhöhung der Erwärmung/Auf-
heizung kommen. Das Landschaftsbild bleibt in der momentanen Situation unverändert. 

Zudem würde sich bei einer Nichtdurchführung der Planung die Verfügbarkeit von nutzba-
ren Grundstücken für eine Kinderbetreuung weiter verschärfen. Anderweitige Bauflächen 
in ausreichendem Umfang können unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht angebo-
ten werden. Der Ort wäre in seinen städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten stark ein-
geschränkt. Ansiedlungswillige Personen und Familien müssten in andere Orte oder 
Städte ausweichen. 

 

2.5 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Bündelung von Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb zukünftiger Baumstand-
orte 

 Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile, z. B Sockelmauern bei 
Zäunen 

 Erhalt des Gewässerbegleitgehölzes im Osten 

 Durchgrünung durch Baumpflanzungen und Gehölzpflanzungen  
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 Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstückseingrünung  

 

 Schutzgut Wasser 

 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerfä-
higer Beläge 

 Vermeidung der Einleitung von belastetem Wasser in Oberflächengewässer 

 Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Bewegung 

 Anlage eines Pufferstreifens zum Haadersbach 

 Bei Flachdächern: Dachbegrünungen 

 Bepflanzung und Begrünung der Grün- und Freiflächen 

 

 Schutzgut Boden 

 Schutz natürlicher und kulturhistorischer Boden- und Oberflächenformen durch ge-
eignete Standortwahl 

 Anpassung des Baugebietes an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer Erd-
massenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflächenformen 

 Verwendung versickerungsfähiger Beläge  

 Schichtgerechte Lagerung und ggs. Wiedereinbau des Bodens 

 Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung 

 Organoleptische Beurteilung des Bodenaushubes durch eine fachkundige Person 

 

 Schutzgut Luft 

 Schaffung von Grünflächen 

 Bepflanzung und Begrünung der Grün- und Freiflächen  

 

 Schutzgut Landschaftsbild 

 Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhen 

 Neupflanzung von Bäumen und Gehölzgruppen 

 

 Ausgleichsmaßnahmen 

 Ein baurechtlicher Ausgleich ist notwendig und wird in Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde festgesetzt 
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2.6 Eingriffsregelung 

Der § 18 Abs. 1 BNatSchG sieht für Bauleitpläne und Satzungen eine Entscheidung über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB vor, wenn 
auf Grund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.  

Die Eingriffsermittlung erfolgt gemäß dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen, in 
seiner fortgeschriebenen Fassung vom November 2021. 

 

Überschlägige Ermittlung des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

Biotop- / Nut-
zungstypen 

Fläche (m²) 
Wert-

punkte 
(WP) 

Beeinträchti-
gungsfaktor 

Ausgleichsbedarf 
(WP) 

Gering 2.044 3 0,4 2.452,80 

Summe des Ausgleichsbedarfs in Wertpunkten 2.452,80 

Planungsfaktor Begründung Sicherung 

Naturnahe Gestal-
tung der Grünflä-

chen 

Festsetzung einer naturnahen Ge-
hölzhecke und eines Pufferstrei-
fens und einer Mindestanzahl von 
autochthonen Bäumen pro Grund-
stücksfläche 

Festsetzung im BuGOP auf-
grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Verwendung versi-
ckerungsfähiger 

Beläge 

Erhalt der Wasseraufnahmefähig-
keit des Bodens durch Verwen-
dung versickerungsfähiger Beläge 

Festsetzung im BuGOP auf-
grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Beleuchtung 
Verwendung von warmweißen 
Leuchtmitteln mit max. 2.700 Kel-
vin 

Festsetzung im BuGOP auf-
grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Dauerhafte Begrü-
nung von Flach-dä-

chern 
Flachdächer sind zu begrünen. 

Festsetzung im BuGOP auf-
grundl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

abzgl. Summe Planungsfaktor (max. 20 %) 

(lt. Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist ein max. Abzug von 5 % 
bei  o. g. Minimierungsmaßnahmen möglich) 

5 % 

Gesamtsumme des Ausgleichsbedarfs in Wertpunkten 2.330,16 

 

Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnah-
men  
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Die baurechtliche Kompensation wird im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungs- 
mit Grünordnungsplan durch Abbuchung von einer gemeindlichen Ökokontofläche  erfol-
gen.  

 

2.7 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der ausgewählte Standort weist im Vergleich zu anderen neuen Standorten innerhalb der 
Gemeinde folgende günstige Standortfaktoren auf: 

 Anbindung an die Grundschule und den Sportplatz  

 ökologisch unsensible genutzte Ausgangsfläche, Sportplatz 

 erschließungstechnisch optimales Grundstück im Hinblick auf Straßenanbindung sowie 
Ver- und Entsorgung. 

Am gewählten Standort sind zudem keinerlei erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgü-
tern oder sonstigen öffentlichen Belangen zu befürchten. Alternativ wäre die Beibehaltung 
der Nutzung als Sportplatz anzuführen. 

Alternative Planungsmöglichkeiten für die Erschließung und Anordnung der Bau-parzel-
len innerhalb des Geltungsbereiches sind kaum gegeben. Auf Grund des notwendigen 
Platzbedarfes für eine Kindertagesstätte und den dazugehörigen Verkehrsflächen ist die 
vorgesehene Aufteilung die einzige sinnvolle Möglichkeit. Eine Ausweisung als Wohn-
gebiet oder ähnliches ist auf Grund der kleinen Fläche und der umgebenden bildungs-
technischen Nutzung nicht sinnvoll. Durch den bereits bestehenden Bedarf an zusätzli-
chen Betreuungsplätzen im gesamten Gemeindegebiet ist eine zusätzliche Kinderkrippe 
bzw. Kindergarten in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Bildungseinrichtungen 
(Grundschule) angebracht.  

 

3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

Daten zu natürlichen Grundlagen und zur Bestandserhebung wurden folgenden Quellen ent-
nommen: 

- Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) 

- Umweltatlas Boden Bayern 

- Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern (IÜG Bayern) 

- Bayern-Atlas 

- Bayerischer Denkmal-Atlas 

- Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP des Landkreises Straubing-Bogen 2007) 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern) 

- Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) 
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- Flächennutzungs- mit Landschaftsplan der Gemeinde Laberweinting 

- Örtliche Geländeerhebungen durch das Büro Heigl (August 2021) 

- Geotechnischer Bericht der IMH Ingenieurgesellschaft, Hengersberg (13.01.2023) 

- Hochwasserberechnung (Kindergarten und -krippe, Gemeinde Laberweinting) vom 
19.01.2023 des Ingenieurbüro Dr. Ammer, Straubing 

 

Die Analyse und Bewertung des Plangebietes erfolgte verbal-argumentativ. Zur Bewertung 
der Umweltauswirkungen sowie zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurde der Leitfaden 
„Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ angewandt.  

Besondere Schwierigkeiten im Rahmen der Umweltprüfung traten im vorliegenden Fall nicht 
auf.  

 

3.2 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren (Monitoring) 

Planbedingte erhebliche Umweltauswirkungen werden durch die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes nicht erwartet.  

Eine Überwachung unvorhersehbarer erheblicher Umweltauswirkungen ist durch die Ge-
meinde erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanungen (nachfolgende Bebauungs- 
mit Grünordnungspläne) bzw. bei der konkreten Planungsumsetzung möglich.  

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Laberweinting beabsichtigt am östlichen Ortsrand des Hauptortes die Aus-
weisung einer Fläche für den Gemeinbedarf für die Errichtung eines Kindergartens mit Kin-
derkrippe mit Freianlagen. Damit soll für den Gemeindebereich auf die hohe Nachfrage an 
Betreuungsplätzen für Kinder reagiert werden. 

Der Geltungsbereich umfasst einen Teilbereich der Flurnummer 358/1, Gmkg. Laberwein-
ting mit insgesamt ca. 2.280 m² Fläche. 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche bzw. 
landschaftsbildprägender Oberflächenformen. Lediglich ein großteil ist als sog. „wassersen-
sibler Bereich“ dargestellt.  

Eingriffsvermeidende und –minimierende grünordnerische Maßnahmen sind festgesetzt. 
Verbleibende Beeinträchtigungen werden durch die Höhe des Kompensationsfaktors und 
damit die Größe und Qualität der Ausgleichsflächen kompensiert. 

Insgesamt sind damit nach derzeitigem Kenntnisstand keine nachhaltigen oder erheblichen 
Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Landschaft oder 
sonstige Güter zu erwarten. 

 


